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Die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ - Stiftung des öffentlichen Rechts - 
mit dem Sitz in Geltendorf, Schulstraße 6 
 
erlässt für die katholische Kindertagesstätte „Zu den Hl. Engeln“ 
  
die folgende  
  

K I N D E R T A G E S S T Ä T T E N O R D N U N G 
 

Präambel 
Die katholische Kindertagesstätte „Zu den Hl. Engeln“ ist eine Einrichtung der katholischen Kirche 
und Ausdruck ihres seelsorglichen und caritativen Engagements. Träger der Kindertagesstätte ist 
die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“. Die Kindertagesstätte „Zu den Hl. Engeln“ 
ist ein Angebot für Kinder und deren Eltern, über das die katholische Kirche Antwort geben will auf 
die vielfältigen Bedürfnisse von Familien. Sie erhält ihre besondere Prägung durch das im katholi-
schen Glauben gründende Welt- und Menschenbild. Kindern wird die Möglichkeit gegeben, vor 
dem Hintergrund ihrer eigenen familiären Lebenserfahrung in einem neuen und anderen Lebens-
raum ihr Kindsein mit ihren Bedürfnissen leben zu können. Dazu gehört, dass das Kind in diesem 
neuen Lebensraum seine Erfahrungen und seine Handlungsmöglichkeiten erweitern, wachsen und 
reifen lassen kann und dazu befähigt wird, neue Weisen des Verstehens und der Verständigung, 
des Umgangs mit Menschen und der Natur zu finden. 
Die Kindertagesstätte ist Teil der Pfarrgemeinde „Zu den Hl. Engeln“. Durch die Teilhabe am Le-
ben der Pfarrgemeinde und das Erleben und Miterleben der Feste und Feiern des Kirchenjahres 
erfährt sich das Kind als Mitglied der Gemeinschaft. Durch diese elementaren, mitmenschlichen 
Erfahrungen soll die Grundlage für Gotteserfahrung und die Begegnung mit Gott geschaffen wer-
den. 
Die Kindertagesstätte „Zu den Hl. Engeln“ steht auch offen für Kinder aus Familien anderer Glau-
benshaltungen. Sie achtet die religiöse Überzeugung, die Kindern dieser Familien in ihrem Eltern-
haus vermittelt wird. Von den Eltern wird jedoch erwartet, dass sie das religiöse Angebot der Kin-
dertagesstätte respektieren. 
Die Kindertagesstätte „Zu den Hl. Engeln“ wird gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
in ihrer jeweils gültigen Fassung, derzeit insbesondere des Bayerischen Kinderbildungs- und be-
treuungsgesetzes (BayKiBiG) und seiner Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG) geführt. 
   

§ 1 
Aufgaben der Kindertagesstätte 

Die Kindertagesstätte unterstützt, ergänzt und begleitet die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe und 
Erziehungsverantwortung unter Orientierung am bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. Damit 
erfüllt sie einen von Gesellschaft, Staat und Kirche anerkannten Betreuungs-, Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag. Sie vermittelt den Kindern nach Maßgabe wissenschaftlicher Forschungsergebnisse 
bestmögliche Entwicklungs- und Bildungschancen. Dabei berücksichtigt die Kindertagesstätte die 
wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem, verantwor-
tungsbewusstem Handeln. Sie bietet kindgemäße Bildungsmöglichkeiten an, gewährt allgemeine 
und individuelle erzieherische Hilfen, fördert die Persönlichkeitsentwicklung sowie soziale Verhal-
tensweisen und versucht, Entwicklungsmängel auszugleichen. 
Sie berät die Eltern in Erziehungsfragen. 
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Die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ ist als Träger verantwortlich für die gesam-
te Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte. Leitziel der pädagogi-
schen Arbeit ist der wertorientierte, gemeinschaftsfähige, schöpferische Mensch, der sein Leben 
eigenverantwortlich gestalten und den Anforderungen in Familie, Staat und Gesellschaft gerecht 
werden kann. 
 
In der Kindertagesstätte „Zu den Hl. Engeln“ werden Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung  in 
alters- und geschlechtsgemischten Kindergartengruppen betreut. 
Kleinkinder bis zu einem Alter von 3 Jahren werden in der Kinderkrippengruppe betreut. 
  

§ 2 
Aufnahme, Aufnahmevoraussetzungen 

(1) Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte wohnhaften Kinder werden gleichermaßen und 
ohne Rücksicht auf die Person oder das religiöse Bekenntnis in die Kindertagesstätte aufge-
nommen, soweit und solange die Aufnahmefähigkeit reicht. 
Kinder, die ihren Wohnsitz außerhalb der politischen Gemeinde Geltendorf haben, können er-
gänzend aufgenommen werden, sofern die Aufenthaltsgemeinde die Förderung übernimmt 
und die Sitzgemeinde hierzu ihr Einverständnis erteilt (Aufnahme als „Gastkind“). Der Be-
treuungsvertrag wird in diesem Fall immer nur befristet für ein (1) Kindergartenjahr geschlos-
sen. 

 
(2) Die Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes erfolgt durch die katholische Pfarrkirchen-

stiftung „Zu den Hl. Engeln“, die die Entscheidung an die Kindertagesstättenleitung delegieren 
kann. Sie hat billigem Ermessen zu entsprechen. 

 
(3) Die Aufnahme eines Kindes erfolgt in der Regel zum Beginn eines Betreuungsjahres (siehe 

auch § 4). Ausnahmen sind möglich, soweit und solange noch nicht alle belegbaren Plätze 
vergeben sind. 

 
(4) Die Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte erfolgt zunächst auf Probe. Die Probezeit, 

in der festgestellt werden soll, ob das Kind für den Besuch der Kindertagesstätte geeignet ist, 
beträgt 8 Wochen. 

 
(5) Bei Aufnahme des Kindes wird eine einmalige Aufnahmegebühr erhoben. 

(siehe Anlage „Übersicht Beiträge und Nutzungszeiten“) 
Bei einem evtl. Wechsel von der Kinderkrippe in den Kindergarten wird keine erneute Auf-
nahmegebühr fällig. 

 
§ 3 

Anmeldung 
(1) Die Anmeldung ist verbindlich und erfolgt schriftlich auf der Grundlage eines Aufnahmege-

spräches mit den Eltern. Die Anmeldetermine werden rechtzeitig durch Aushang in der Kinder-
tagesstätte und Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der politischen Gemeinde 
Geltendorf bekannt gemacht. Die für die Anmeldung zu verwendenden Vordrucke  sind in der 
Kindertagesstätte erhältlich. 

 
(2) Der Besuch der Kinderkrippe führt nicht automatisch zu einer späteren Aufnahme in eine Kin-

dergartengruppe der Kindertagesstätte „Zu den Hl. Engeln“. Das Kind muss vielmehr im Rah-
men der allgemeinen Einschreibung für den Kindergarten neu angemeldet werden. 
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(3) Bei Vollendung des 3. Lebensjahres während des Betreuungsjahres ist ein Wechsel von der 
Krippe in den Kindergarten nicht möglich. 

 
§ 4 

Betreuungsjahr 
Das Betreuungsjahr beginnt jeweils am 1. September und endet am 31. August des folgenden Ka-
lenderjahres. 
 

§ 5 
Öffnungszeiten, Betreuungszeiten, Buchungsvereinbarung, Umbuchungen 

(1) Die regelmäßigen Öffnungszeiten der Kindertagesstätte werden von der katholischen Pfarrkir-
chenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ nach Anhörung der Kindertagesstättenleitung und des El-
ternbeirats festgelegt. Auch werden Kernzeiten für pädagogisches Arbeiten festgelegt, in de-
nen die Kinder in der Kindertagesstätte anwesend sein müssen. Die Kinder werden in festen 
Gruppen betreut. 

  
(2) Die Öffnungszeiten der Kindertagesstätte ergeben sich aus Anlage „Übersicht Beiträge und 

Nutzungszeiten“ zu dieser Kindertagesstättenordnung.  
 

(3) Die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ ist berechtigt, die Öffnungszeiten der 
Kindertagesstätte, insbesonders aus betrieblichen oder personellen Gründen, auch während 
des laufenden Betreuungsjahres zu ändern. Änderungen während des laufenden Betreuungs-
jahres werden den Eltern rechtzeitig, aber mindestens einen Monat im voraus, schriftlich be-
kannt gegeben. 

 
(4) Die Eltern können im Rahmen der Öffnungszeiten die tägliche Buchungszeit  wählen. Die ge-

wählte Buchungszeit wird durch die Buchungsvereinbarung bei der Aufnahme verbindlich 
festgelegt (kostenfreie Erstbuchung). 
Es darf dabei nur die tatsächlich genutzte Betreuungszeit gebucht werden. 
Buchungen sind nur im Halbstunden-Raster möglich. 
Für die Krippe gilt eine Mindestbuchungszeit von mehr als 20 Std. pro Woche (d.h. die Min-
dest-Buchungskategorie beträgt 4-5 Std.) 
Für den Kindergarten gilt eine Mindestbuchungszeit von 20 Std. pro Woche (d.h. die Mindest-
Buchungskategorie beträgt 3-4 Std.), bei einer täglichen Anwesenheit von 8:00 Uhr bis 12:00 
Uhr. 
Die Mindest-Anzahl der gebuchten Tage pro Woche in der Krippe beträgt 3 Tage.  
Die Anzahl der gebuchten Tage pro Woche im Kindergarten beträgt verbindlich 5 Tage. 
Die gewählte Buchungszeit gilt grundsätzlich für das ganze Betreuungsjahr. 
 

(5) Die Eltern können die gewählte Buchungszeit jederzeit ändern (Umbuchung). Das Änderungs-
verlangen ist der jeweiligen Gruppenleitung schriftlich mitzuteilen. 
In jedem laufenden Kindergartenjahr ist eine (1) Umbuchung kostenfrei.  
Für jede weitere Umbuchung wird eine Umbuchungsgebühr erhoben (siehe Anlage „Übersicht 
Beiträge und Nutzungszeiten“). 
Eine Umbuchung liegt dann vor, wenn sich die Buchungszeit ändert, und zwar unabhängig 
davon, ob die Buchungszeitkategorie gleich bleibt oder sich ändert. 
Eine Umbuchung zum Beginn eines Betreuungsjahres (also zum 1. September) gegenüber 
dem Vorjahr gilt als kostenfreie Erstbuchung. 
Umbuchungen für die Monate Juli und August sind nicht möglich. 
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Änderungen der Buchungszeit zum 1.September müssen bis spätestens 20. Juni der jeweili-
gen Gruppenleitung schriftlich mitgeteilt werden. 

 
(6) Die Eltern sind verpflichtet, die pädagogischen Kernzeiten der Kindergartengruppen bzw. 

Krippengruppen einzuhalten (siehe Anlage „Übersicht Beiträge und Nutzungszeiten“). Die Kin-
der sollen möglichst pünktlich in die Kindertagesstätte gebracht und abgeholt werden. Im 
Interesse des Kindes und der pädagogischen Zielsetzung soll die Kindertagesstätte regelmä-
ßig besucht werden. 

 
(7) Die Eingewöhnungsphase für Krippenkinder beträgt mindestens 2...4 Wochen. Während die-

ser Phase müssen die Eltern jederzeit telefonisch erreichbar sein. 
Der Elternbeitrag ist während dieser Eingewöhnungsphase in voller Höhe zu entrichten. 
Essensgeld wird nur erhoben, wenn das Kind während der Eingewöhnungsphase tatsächlich 
am gemeinsamen Mittagessen teilnimmt. 

 
§ 6 

Schließzeiten, Ferienordnung, Servicetage 
(1) Die Tage, an denen die Kindertagesstätte geschlossen ist (Schließzeiten), werden von der ka-

tholischen Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ nach Anhörung der Kindertagesstätten-
leitung und des Elternbeirats festgelegt und den Eltern zu Beginn eines jeden Betreuungsjah-
res durch Brief bzw. Aushang in der Kindertagesstätte bekannt gegeben. 
Schließzeiten sind grundsätzlich möglich innerhalb der Schulferien. Für Fortbildungen, Stu-
dientage, Besinnungstage und Betriebsausflug der Mitarbeiter/innen wird die Kindertagesstät-
te ebenfalls geschlossen. 

  
(2) Die Kindertagesstätte ist in der Regel geschlossen in der Woche nach Weihnachten und 

Ostern und bis zu 3 Wochen während der Sommerschulferien. 
 
(3) Während der Schließtage können die Kindergartenkinder nach vorheriger schriftlicher Anmel-

dung durch die Eltern (mindestens 2 Wochen vorher) in einem der beiden anderen Kindergär-
ten im Gemeindegebiet ohne zusätzliche Gebühren zu den gebuchten Zeiten betreut werden. 
Aus pädagogischen Gründen ist das bei den Krippenkindern nicht möglich. 

 
(4) In besuchsarmen Zeiten, wie z.B. in der Woche vor Ostern und nach Pfingsten, in den Schul-

sommerferien und an Brückentagen, kann die Kindertagesstätte die Kinder mit verminderter 
personeller Besetzung betreuen.  
Für diese „Servicetage“ ist eine verbindliche Anmeldung bzw. Abmeldung in den einzelnen 
Gruppen notwendig. Die Betreuung erfolgt nur zu den gebuchten Zeiten. 

  
(5) Muss die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ die Kindertagesstätte aus drin-

genden betrieblichen Gründen vorübergehend schließen, werden die Eltern unverzüglich in-
formiert. Dringende Gründe sind z. B. die Anordnung durch das Gesundheitsamt bei anstek-
kenden Krankheiten oder wenn ein ordnungsgemäßer Betrieb durch Krankheit oder Ausfall 
der Mitarbeiter/innen nicht gesichert werden kann. 

 
(6) Ist die Kindertagesstätte aus einem der oben genannten Gründe geschlossen, haben die El-

tern keinen Anspruch auf Öffnung und können wegen der Schließung keinen Schadensersatz 
fordern. 
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§ 7 
Elternbeitrag, sonstige Beiträge 

(1) Der Elternbeitrag ist für das gesamte Betreuungsjahr zu entrichten, auch für die Schließzeiten 
sowie bei Abwesenheit des Kindes. Der Elternbeitrag wird in 12 monatlichen Beträgen erho-
ben (Monate September - August). 

  
(2) Der monatliche Elternbeitrag ist in der Elternbeitragsvereinbarung festgelegt und setzt sich zu-

sammen aus dem Besuchsgeld, dem Spielgeld, dem Getränkegeld und ggf. dem Essensgeld 
(siehe Anlage „Übersicht Beiträge und Nutzungszeiten“). 
 

(3) Die Elternbeitragsvereinbarung gilt als Bescheinigung zur Vorlage bei Arbeitgeber, Finanzamt 
und ggf. anderen Behörden und ist entsprechend sorgfältig aufzubewahren. Der Träger stellt 
keine weiteren Bescheinigungen aus. 

 
(4) Der Elternbeitrag ist monatlich im voraus am 5. eines jeden Monats kostenfrei zu entrichten. 

Der Beitrag wird durch die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ per Lastschrift-
verfahren von dem Konto der Eltern abgebucht. 
Barzahlung ist nicht möglich. 
Umbuchungs- und Aufnahmegebühren sind Bestandteil des Elternbeitrags. 
Umbuchungsgebühren werden im nächsten Monat nach der Umbuchung abgebucht. 
Die Aufnahmegebühr wird zusammen mit dem Elternbeitrag für den Aufnahmemonat abge-
bucht. 

 
(5) Für Theaterfahrten und Ausflüge wird ein jährliches Ausflugsgeld erhoben. Das Ausflugsgeld 

wird nach Aufwand festgelegt. Eventuelle Zuschüsse des Elternbeirats werden bei der Fest-
setzung berücksichtigt. Das Ausflugsgeld wird durch Aushang am Schwarzen Brett in der letz-
ten Juliwoche bekanntgegeben. Die Abbuchung erfolgt zusammen mit dem Elternbeitrag für 
August oder September (siehe Anlage „Übersicht Beiträge und Nutzungszeiten“). Kommt ein 
Kind während des laufenden Betreuungsjahres hinzu, wird das Ausflugsgeld anteilig (nach)-
berechnet.  
Ein anteiliges Ausflugsgeld wird nur dann berechnet, wenn das Kind vor der Buchung des 
Ausfluges bzw. der Theaterfahrt schriftlich bei der Gruppenleitung abgemeldet wurde. 
  

(6) Die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ ist berechtigt, den Elternbeitrag zu 
Beginn eines jeden Betreuungsjahres neu festzusetzen. Darüber hinaus kann eine Anpassung 
des Elternbeitrags vorgenommen werden, sofern und soweit die allgemeine Kostenentwick-
lung dies erfordert. Die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ informiert den El-
ternbeirat über die Festlegung des neuen Elternbeitrages. Die Anpassungen werden zu Be-
ginn des 2. Monats wirksam, der auf die schriftliche Benachrichtigung der Eltern folgt. 

 
§ 8 

Frühstücks- und Essensgeld 
(1) In den Kindergartengruppen wird 1x pro Woche (am Freitag) ein gesundes, gemeinsames 

Frühstück zubereitet. 
In der Krippe wird 2x pro Woche (am Donnerstag und Freitag) ein gesundes, gemeinsames 
Frühstück angeboten. 
Der jährliche Kostenbeitrag der Eltern dazu wird im voraus im September zusammen mit dem 
Elternbeitrag abgebucht (siehe Anlage „Übersicht Beiträge und Nutzungszeiten“). 
Wird ein Kind während des laufenden Betreuungsjahres vorzeitig abgemeldet, werden diese 
Kosten anteilig erstattet. 
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Kommt ein Kind während des laufenden Betreuungsjahres hinzu, werden diese Kosten anteilig 
nachberechnet. 
 

(2) In den Kindergartengruppen gibt es für die „Ganztagskinder“ verbindlich ein warmes Mittages-
sen. 
Die Krippenkinder bekommen 5x pro Woche (also an jedem Buchungstag) verbindlich ein 
warmes Mittagessen. 
Das Essensgeld hierfür wird zusammen mit dem Elternbeitrag gleichmäßig über 12 Monate 
verteilt abgebucht. Dabei werden die üblichen 220 Betriebstage (= 44 Wochen) pro Jahr 
zugrundegelegt, so dass mit der Umlage auf 12 Monate damit im Durchschnitt auch alle 
Feiertage und Schließzeiten abgedeckt sind. 
Die Berechnung des Essensgeldes erfolgt auf der Basis einer „Essenseinheit 1x pro Woche“. 
Bei mehrmaligem Essen pro Woche wird der Betrag entsprechend multipliziert. 
 

(3) Eine Abmeldung vom Mittagessen bei geplanter Abwesenheit ist kostenfrei, muß aber 
rechtzeitig und schriftlich erfolgen. Eine Abmeldung bedeutet auch, dass an diesem Tag das 
Kind die Kindertagesstätte nicht besucht. 
Die Formulare für Essensabmeldungen sind in der Kindertagesstätte erhältlich. 
Als gültige rechtzeitige Abmeldung gilt der Eingang der schriftlichen Abmeldung bis 5 
Betriebstage vor Beginn der geplanten Abwesenheit. 
Schließt die Abwesenheit an Ferien bzw. Servicetage an, muss die schriftliche Abmeldung bis 
5 Betriebstage vor Ferienbeginn in der Kindertagesstätte vorliegen. 
 

(4) Für rechtzeitige und gültige Essensabmeldungen bei geplanter Abwesenheit werden die 
Essensbeiträge ab dem 1. Abwesenheitstag erstattet. Liegt die Abmeldung allerdings nicht 
rechtzeitig vor, werden Essensbeiträge erst ab dem 6. Betriebstag erstattet. 
Bei Krankheit werden die Essensbeiträge ab dem 6. Betriebstag nach Erkrankungsbeginn 
erstattet. 
Bei der Erstattung werden die Beträge für einzelne Essen („Tages-Portion“) zugrundegelegt. 
 

§ 9 

Aufsichtspflicht 
(1) Die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ übernimmt von den (nach § 1631 Abs. 

1 BGB gesetzlich aufsichtspflichtigen) Eltern durch den Betreuungsvertrag die vertragliche 
Aufsichtspflicht. Es besteht grundsätzlich keine Aufsichtspflicht für Kinder, für die kein Be-
treuungsvertrag geschlossen wurde. 
 

(2) Kein Kind darf alleine nach Hause gehen. Die Kinder dürfen nur von den Eltern oder von Per-
sonen abgeholt werden, die dazu im voraus von den Eltern berechtigt und schriftlich gegen-
über der Kindertagesstätte benannt wurden. Soll das Kind ausnahmsweise von einer anderen 
Person abgeholt werden, ist eine eigene persönliche Benachrichtigung der Gruppenleitung er-
forderlich. Eine telefonische Benachrichtigung ist grundsätzlich nicht ausreichend. 

  
(3) Die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ ist berechtigt, die übernommene ver-

tragliche Aufsichtspflicht auf die Kindertagesstättenleitung sowie die weiteren pädagogischen 
Mitarbeiter/innen zu übertragen. 

 
(4) Die Aufsichtspflicht der katholischen Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ bzw. des päda-

gogischen Personals erstreckt sich auf die gesamte Zeit des Aufenthaltes des Kindes in der 
Kindertagesstätte, einschließlich der Ausflüge, Spaziergänge, Besichtigungen und ähnlichem. 
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Die Aufsichtspflicht beginnt, wenn das Kind den Bereich der Kindertagesstätte betritt und von 
dem pädagogischen Personal übernommen wird. Die Aufsichtspflicht endet mit der Übergabe 
des Kindes an die Eltern oder an die zur Abholung berechtigte Person. Die Aufsichtspflicht be-
steht nicht, wenn die Eltern oder die von den Eltern beauftragte(n) Begleitperson(en) das Kind 
zu einer Veranstaltung der Kindertagesstätte (z.B. Familienfest) begleiten oder dort mit dem 
Kind anwesend sind. Außerhalb der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte kann die Beaufsich-
tigung der Kinder durch das pädagogische Personal nicht gewährleistet werden. 

 
(5) Die Aufsichtspflicht auf dem Weg zu und von der Kindertagesstätte obliegt den Eltern. 
 

§ 10 
Mitwirkungspflichten der Eltern 

(1) Eine sinn- und wirkungsvolle pädagogische Arbeit in der Kindertagesstätte zum Wohle des 
Kindes und dessen geistiger, seelischer und körperlichen Entwicklung ist ohne partnerschaftli-
che Mitarbeit der Eltern nicht möglich. Die Kindertagesstätte bietet deshalb Möglichkeiten des 
gegenseitigen Kennenlernens und Austausches an. Die Eltern sollen daher nach Möglichkeit 
an den Elternveranstaltungen regelmäßig teilnehmen und auch die angebotenen Gesprächs-
möglichkeiten wahrnehmen. 

  
(2) Um in Notfällen erreichbar zu sein, sind die Eltern verpflichtet, ihre Anschrift und die (private 

und dienstliche) Telefonnummer anzugeben, unter der sie während der Öffnungszeiten er-
reichbar sind. Jede Änderung dieser Angaben ist der Kindertagesstättenleitung unverzüglich 
mitzuteilen. 

  
(3) Die Eltern verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge unverzüglich mitzuteilen. 
 

§ 11 
Krankheitsfälle 

(1) Erkrankungen des Kindes sind der Gruppenleitung unverzüglich mitzuteilen. Mitzuteilen sind 
insbesonders Krankheiten, die nach näherer Maßgabe des Gesetzes zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz) der Meldepflicht 
unterliegen, wie z.B. Botulismus, Cholera, Diphtherie, akute Virushepatitis, virusbedingtes hä-
morrhagisches Fieber, Masern, Meningitis sowie Lausbefall. Auch die Erkrankung eines Fami-
lienmitglieds an einer dieser Krankheiten ist der Kindertagesstättenleitung unverzüglich mitzu-
teilen. 

 
(2) Kinder, die krank oder einer der in Abs. 1 genannten Erkrankungen verdächtig sind, dürfen die 

Kindertagesstätte nicht besuchen. Die Wiederzulassung zum Besuch der Kindertagesstätte ist 
abhängig von der Vorlage einer ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung. Dasselbe gilt bei 
ansteckender Erkrankung von Familienmitgliedern. 

 
(3) Besonderheiten bezüglich Gesundheit oder Konstitution des Kindes sind der 

Kindertagesstättenleitung mitzuteilen. Dies betrifft insbesondere Behinderungen, Anfalls- oder 
Bluterkrankungen, Allergien oder Unverträglichkeiten. 
 

(4) Medikamente werden nur gemäß dem schriftlichen Medikamentenplan der Eltern verabreicht. 
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§ 12 
Versicherungsschutz 

(1) Die Kinder sind nach näherer Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert. Der Versicherungsschutz besteht für den direkten Weg zur und 
von der Kindertagesstätte, während des Aufenthaltes in der Kindertagesstätte sowie während 
der Teilnahme an Veranstaltungen der Kindertagesstätte außerhalb deren Grundstücks. Für 
die Teilnahme an Ausflügen und Veranstaltungen der Kindertagesstätte holt die 
Kindertagesstättenleitung die Zustimmung der Eltern ein. 

  
(2) Jeder Unfall oder sonstige Schadensfall ist der Kindertagesstättenleitung unverzüglich mitzu-

teilen. Alle Unfälle auf dem Weg zur und von der Kindertagesstätte sind zu melden, auch 
wenn eine ärztliche Behandlung nicht erforderlich ist. 

  
(3) Für in die Kindertagesstätte mitgebrachte Kleidung, Spielzeug, Schmuck und ähnliches über-

nimmt die katholische Pfarrkirchenstiftung „Zu den Hl. Engeln“ keine Haftung. Dies gilt insbe-
sondere für den Fall des Verlustes, der Verwechslung oder der Beschädigung. 

 
§ 13 

Datenschutz 
Alle Angaben der Eltern und des Kindes werden nach den datenschutzrechtlichen Vorgaben in ih-
rer jeweils gültigen Fassung streng vertraulich behandelt. Soweit erforderlich wird im Einzelfall die 
Zustimmung der Eltern eingeholt. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit dem 1.3.2011 in Kraft. 
  
Geltendorf, den 1.3.2011 
 
 
 
 
 
____________________________ (Siegel)    ___________________________ 
Kirchenverwaltungsvorstand           Kindertagesstättenverwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erläuterung: 
Der in dieser Kindertagesstättenordnung verwendete Begriff der „Eltern“ umfasst alle Formen der Personen-
sorgeberechtigung, also alle Personen, denen das Personensorgerecht für Minderjährige zusteht: 

  Vater und Mutter  (§ 1626 Abs. 1, § 1626 a Abs. 1, § 1754 Abs. 1 BGB) 

  ein Elternteil    (§ 1626 a Abs. 2, § 1671 Abs. 1, § 1680 Abs. 1, § 1754 Abs. 2 BGB) 

  Vormund     (§ 1793 BGB) 

  Pfleger      (§ 1915 BGB). 
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Anlage „Übersicht Beiträge und Nutzungszeiten“ 
 

Stand 1.2.2011  monatlicher Beitrag in € 

Buchungszeit 
in Std. 

Kategorie 
in Std. 

KiGa 
KiGa 

unter 3 Jahre 
Krippe 

20 
mehr als 3 
bis einschl. 4 

80,00 € 120,00 € ----------- 

mehr als 20 
bis einschl. 25 

mehr als 4 
bis einschl. 5 

90,00 € 135,00 € 180,00 € 

mehr als 25 
bis einschl. 30 

mehr als 5 
bis einschl. 6 

100,00 € 150,00 € 200,00 € 

mehr als 30 
bis einschl. 35 

mehr als 6 
bis einschl. 7 

110,00 € 165,00 € 220,00 € 

mehr als 35 
bis einschl. 40 

mehr als 7 
bis einschl. 8 

120,00 € 180,00 € 228,00 € 

mehr als 40 
bis einschl. 45 

mehr als 8 
bis einschl. 9 

130,00 € 195,00 € 234,00 € 

mehr als 45 
bis einschl. 50 

mehr als 9 
bis einschl. 10 

140,00 € 210,00 € 238,00 € 

   
  

Spielgeld vormittags 5,00 € 5,00 € ----------- 

Spielgeld ganztags 6,00 € 6,00 € ----------- 

Getränkegeld vormittags 1,70 € 1,70 € ----------- 

Getränkegeld ganztags 2,50 € 2,50 € ----------- 

Spiel-/Getränkegeld pauschal ----------- ----------- 5,00 € 

   
  

monatliche Geschwister-Ermäßigung 
für das älteste Geschwisterkind 

10,00 € 10,00 € 10,00 € 

einmalige Aufnahmegebühr 
(Abbuchung im Aufnahmemonat) 

5,00 € 5,00 € 5,00 € 

kostenpflichtige Umbuchung 
(Abbuchung im nächsten Monat) 

10,00 € 10,00 € 10,00 € 

einmaliger jährl. Beitrag für „Früh-
stück“ 
(Abbuchung im September) 

15,00 € 15,00 € 
7,50 € 

(pro Frühstücks-
tag) 

einmaliger jährl. Beitrag für 
Ausflüge/Theaterfahrten 
(Abbuchung im August oder Sep-
tember) 

nach Aufwand nach Aufwand nach Aufwand 
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Anlage „Übersicht Beiträge und Nutzungszeiten“ 
(Fortsetzung) 
 
 

 
 monatlicher Beitrag in € 

Essensgeld KiGa 
KiGa 

unter 3 Jahre 
Krippe 

Essenseinheit 1x pro Woche 11,40 € 11,40 € 7,20 € 

Essenseinheit 2x pro Woche 22,80 € 22,80 € 14,40 € 

Essenseinheit 3x pro Woche 34,20 € 34,20 € 21,60 € 

Essenseinheit 4x pro Woche 45,60 € 45,60 € 28,80 € 

Essenseinheit 5x pro Woche 57,00 € 57,00 € 36,00 € 

 
Bei der Erstattung werden die Beträge für einzelne Essen („Tages-Portion“) zugrundegelegt: 
KiGa  2,85 € 
Krippe  1,80 € 
 
Ergänzende Essens-Regelung für „Gastkinder“ 
Das Essensgeld für Gastkinder beträgt pro Essen (Tages-Portion) 3,10 €. 
(Die 220-Tage-Regelung greift nicht bei Gastkindern). 
 
 
Öffnungszeiten der Kindertagesstätte (Kindergarten und Krippe) 

Montag bis Donnerstag  von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Freitag         von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

 
 

Pädagogische Kernzeiten (verpflichtende Anwesenheitszeiten) 
Kindergarten von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
       von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr bei Mindestbuchungszeit von 20 Std. 

 
Krippe    von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
 

 
Bringzeiten 

Kindergarten von 7:00 Uhr bis 8:30 Uhr 
Krippe    von 7:00 Uhr bis 8:30 Uhr 
 
 

Abholzeiten 
Kindergarten um 12:00 Uhr, von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr und von 15:45 Uhr bis 17:00 Uhr 
Krippe    um 12:00 Uhr, um 14.00 Uhr und von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr 


